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Stellungnahme gegen die geplante Errichtung zweier Reaktorblöcke am Standort Temelin


Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich bitte um Übermittlung meiner anschließenden Stellungnahme zur Umweltverträglichkeitsprüfung des AKW Temelin, Blöcke 3 und 4, an die zuständigen Behörden in Tschechien im Wege des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Weiters ersuche ich um Information über die weiteren Verhandlungsergebnisse und darum, meine Rechte im Rahmen einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung geltend zu machen. Dazu gehört nicht nur, dass meine Einwendungen im UVP-Standpunkt behandelt werden, sondern ich verlange schon jetzt eine öffentliche Anhörung im Sinne der ESPOO-Konvention über die in weiterer Folge vorzulegende Umweltverträglichkeitserklärung, damit der Betreiber und die Behörden direkt auf meine Fragen antworten können.

In formaler Hinsicht verlange ich die Ausarbeitung einer umfassenden Umweltverträglichkeitserklärung durch den Projektwerber CEZ und eine neuerliche Durchführung des Umweltverträglichkeitsverfahrens nach einem Gesetz, das den Bestimmungen der EU-UVP-Richtlinien entspricht! 
Meine Einwendungen gegen die Errichtung von Temelin 3 & 4:

· Entsprechend den Bestimmungen der EU-UVP-Richtlinie dürfen Parteien am UVP-Verfahren weiterführende Rechtmittel nicht verwehrt werden. Diese EU-Rechtsbestimmung ist im gegenständlichen UVP-Verfahren nicht gewährleistet.
· Die Anforderungen an eine UVE - Dokumentation sind nicht erfüllt. 
Diese Anforderungen wurden dezidiert im Feststellungsbescheid (als Ergebnis des Vorverfahrens = Scoping- Verfahrens) des Umweltministeriums der Tschechischen Republik vom Februar 2009 aufgezählt, jedoch vom Betreiber in der vorliegenden UVE nicht behandelt.

· Die UVE führt nicht an, welche Reaktoren welchen Typs errichtet werden, um dann die Umweltfolgen im Normalbetrieb und auch unter Unfallbedingungen darzustellen. Stattdessen wird eine Aufzählung von 4 möglichen Reaktortypen angeboten, wobei nicht einmal die Leistung der geplanten Reaktoren bekannt gegeben wird. Der Leser kann ableiten, dass es sich um neue Kapazitäten im Bandbereich zwischen 2000 – 3400 MW handelt.
Im „Standpunkt“ des Tschechischen Umweltministeriums am Ende des Scoping-Verfahrens hat die Behörde ein Ranking der möglichen Reaktoren verlangt. Dieses wurde in der UVE nicht vorgelegt. 
Obwohl CEZ parallell zum UVP-Verfahren ein Auswahlverfahren für den Hauptlieferanten des Reaktors durchführt und bereits im Oktober 2010 mehr Detailinformationen zu den Reaktoren vorliegen werden, erfolgte die Auflage der Umweltverträglichkeitserklärung zu einem Zeitpunkt, zu dem nur sehr spärliche Informationen über die Reaktortypen in der UVE gegeben werden, die in qualitativer Hinsicht nicht den Pflichten gemäß Vorverfahren entsprechen. 
Da der Auswahlprozess für die Reaktoren im Jahre 2011 abgeschlossen sein soll, fordere ich die Vorlage einer UVE zu einem Zeitpunkt, in der alle Anforderungen aus dem Standpunkt des MZP erfüllt sind und der Betreiber sich auf den letztlich vorgesehenen Reaktortyp, einen Lieferanten und die angestrebte Leistung festgelegt hat.“
· Tatsache ist, dass keiner der angeführten Reaktortypen in Betrieb ist; Betriebserfahrungen gibt es somit keine und seriöse Behauptungen über Sicherheit und Umweltfolgen können nicht getroffen werden. 
· Die klare Anforderung des Umweltministeriums in den „Schlussfolgerungen des Feststellungsverfahrens“, nämlich „die Fähigkeit der Anlage zu prüfen, wie sie verschiedenen potentiellen externen Gefährdungen standhalten (Absturz verschiedener Flugzeugtypen, Terrorangriff u. ä.), ist nicht behandelt worden. 

· Eine volkswirtschaftliche Betrachtung eines Neubaus von Kernreaktoren hat auch den Fall eines schweren Unfalles mit zu betrachten. In diesem Zusammenhang ist auch der Umstand von Bedeutung dass die Fa. CEZ eine lächerlich geringe Haftpflichtsumme durch Versicherungen sicherzustellen hat. So sind lt. den geltenden Bestimmungen (siehe auch 2009 Geschäftsbericht der Fa. CEZ) lediglich ca. 75 Mio € Haftpflichtsumme erforderlich. Der volkswirtschaftliche Schaden, der in Tschechien, aber auch bei grenzüberschreitenden Verfrachtungen von Radioaktivität in Österreich entstehen könnte, übersteigt diese Haftpflichtsumme um ein Vielfaches.
Da ein schwerer Unfall mit grenzüberschreitend relevanten Freisetzungen von Radioaktivität bei den derzeit für den Standort Temelin vorgesehenen Reaktortypen technisch nicht ausgeschlossen werden kann, muss die Haftungssumme an das potentielle Ausmaß der Schadenskosten angepasst zu werden.

· Für die vorgesehenen Reaktortypen sind keine Angaben verfügbar, wonach ein Lastfolgebetrieb möglich sein wird. Diese Kraftwerke sollen im Stromverbundnetz der EU in Betrieb sein, welches sich in den nächsten Jahrzehnten bedeutend zu ändern haben wird. Insofern sind heute Kraftwerke gefordert, die im Verbund mit einer Vielzahl Erneuerbaren Stromquellen zusammenarbeiten können. Große Grundlastkraftwerke, wie die gegenständlich vorgesehenen, behindern den Ausbau Erneuerbarer Stromquellen in der EU.

· Das UVE- Dokument zeigt keine schlüssige Strombedarfsentwicklung. Ein Stromanstieg, der die Notwendigkeit neuer Reaktoren mit einer Leistung von 2000 – 3400 MW rechtfertigen würde, kann nicht nachgewiesen werden. Kein anderes EU- Land exportiert pro Kopf mehr Strom ins Ausland als Tschechien. Die Stromproduktion der beiden Blöcke Temelin erreichte 2009 den Rekordwert von 13,2 Mrd. Kwh – Temelin 1 und 2 laufen zur Gänze für den Stromexport.
· Für eine Wirtschaftlichkeitsanalyse fehlt einer der wichtigsten Ausgangspunkte, nämlich die Kosten der Reaktoren, die in der UVE nicht angeführt werden. Weiters fehlt ein Alternativszenario mit einem realistischen Brennstoffmix – Einsparungen, Erneuerbare, Effizienz, Kohle und Gas für die nächste Zukunft. 
· Die Schlussfolgerung der UVE: “Da es im betroffenen Gebiet zu keinen bedeutenden Umweltauswirkungen kommt, werden auch grenzüberschreitende Umweltauswirkungen ausgeschlossen“ ist nicht nachvollziehbar und zurückzuweisen. Die unzureichenden Angaben zur geplanten Technologie lassen diese Schlussfolgerung nicht zu und eine Gefährdung der österreichischen Bevölkerung kann nicht ausgeschlossen werden.

Ich bin gegen die Errichtung zweier weiterer Reaktoren in Temelin. Sie erhöhen das nukleare Risiko und die Menge an radioaktiven Abfällen, für welche noch kein Endlager bekannt ist. Sie verhindern zudem die Entwicklung Erneuerbarer Energien und die Nutzung des Effizienzpotentials.

Die vorliegende UVE ist aus formalen und inhaltlichen Gründen zurückzuweisen. Das Verfahren ist allfällig erst dann erneut einzuleiten, sobald das tschechische UVP-Recht den EU-UVP-Bestimmungen folgt und der Projektbetreiber zu einem definitiv ausgewählten Reaktortyp alle im Scoping-Verfahrensteil geforderten Unterlagen vorbringen kann.
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